
                       AKTUELL 
zur Anhörung Beamtenbesoldungsgesetz im Innenausschuss des 
Hessischen Landtages. 
 
Die Änderung des Beamtenbesoldungsgesetztes war unter anderem 
notwendig, da die Klage der DPolG Hessen - im Verbund mit dem dbb 
Hessen- erfolgreich war.   

Nur dank unserer Klage kommt jetzt 
Bewegung in die Besoldung! 

 
Die Positionen der DPolG Hessen zur Änderung des 
Beamtenbesoldungsgesetztes sind klar und wurden durch  
Alexander Glunz in der Anhörung des Innenausschusses im 
Hessischen Landtag vorgebracht:  
 

Ø die weitere Umsetzung aus der Rechtsprechung muss zeitnah 
erfolgen 

 
Ø die aktuelle Erhöhung der Grundsicherung (Bürgergeld) muss 

Berücksichtigung finden 
 
 

Ø Beachtung des Abstandsgebotes bei der Besoldung  
 

Ø Erhöhung des Gesamtvolumens der Maßnahmen an die 
tatsächlichen Belange der Beamtinnen und Beamten  (inkl. 
Versorgungsempfängern)  
 

Ø die Erhöhung um nur 6% in den Jahren 2023/24 ist nicht 
ausreichend 

 
Ø zeitnahe Klärung und Zusage der Zahlung in Bezug auf 

rückwirkende Entschädigung.  
 

Eure Landesleitung             Wiesbaden, 12.01.2023 
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Email: kontakt@dpolg-hessen.de 

 


